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Um Innovationen voranzutreiben, sind Experimentierräume, sog. Reallabore, ein wichtiges Instrument. Das Bundeswirt-

schaftsministerium (BMWi) hat diesen Ansatz mit zahlreichen Maßnahmen vorangebracht und nun kurz vor Ende der Legis-

laturperiode einen Konzeptvorschlag für ein Reallabore-Gesetz vorgelegt (PM BMWi vom 3.9.2021). Ein solches Bundesgesetz

soll neue Reallabore in wichtigen Zukunftsbereichen ermöglichen und einheitliche und attraktive Rahmenbedingungen

schaffen. Das Konzept für ein solches Gesetz sieht drei Schwerpunkte vor: Erstens soll es übergreifende Standards für Real-

labore und Experimentierklauseln definieren und gesetzlich verankern. Zweitens soll zur praktischen Umsetzung dieser Stan-

dards ein solches Gesetz neue Reallabore in konkreten digitalen Innovationsbereichen ermöglichen. Drittens sollen auch be-

reits bestehende Experimentierklauseln überprüft werden, inwieweit diese überarbeitet und verbessert werden können. Er-

gänzt werden sollte das Reallabore-Gesetz durch einen One-Stop-Shop für Reallabore als zentralen Ansprechpartner sowie

durch einen verbindlichen Experimentierklausel-Check im Gesetzgebungsprozess der Bundesregierung. Ob und wie die neue

Regierung das Konzept vorantreiben wird, bleibt abzuwarten.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Haftungsklage des Bürgen eines Zah-

lungsdienstnutzers

1. Art. 58 und Art. 60 Abs. 1 der Richtlinie 2007/

64/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 13. November 2007 über Zahlungs-

dienste im Binnenmarkt, zur Änderung der

Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG

und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richt-

linie 97/5/EG sind dahin auszulegen, dass sie es

einem Zahlungsdienstnutzer verwehren, den

Zahlungsdienstleister auf der Grundlage einer

anderen Haftungsregelung als der in diesen Be-

stimmungen vorgesehenen in Haftung zu neh-

men, wenn der Zahlungsdienstnutzer seiner in

Art. 58 vorgesehenen Anzeigepflicht nicht nach-

gekommen ist.

2. Art. 58 und Art. 60 Abs. 1 der Richtlinie 2007/64

sind dahin auszulegen, dass sie es dem Bürgen ei-

nes Zahlungsdienstnutzers nicht verwehren, sich

wegen eines Verstoßes des Zahlungsdienstleisters

gegen seine Pflichten im Zusammenhang mit ei-

nem nicht autorisierten Zahlungsvorgang gemäß

einer RegelungüberdievertraglicheHaftungnach

allgemeinem Recht auf die zivilrechtliche Haftung

des Zahlungsdienstleisters als Bürgschaftsnehmer

zu berufen, um Einwände gegen die Höhe der ge-

sichertenSchuldzuerheben.

EuGH, Urteil vom 2.9.2021 – C-337/20
(Tenor)
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EuGH: „Nulltarif-Optionen“ verstoßen ge-

gen die Verordnung über den Zugang zum

offenen Internet – Telekom und Vodafone

Mit Urteilen vom 2.9.2021 – C-854/19, C-5/20

und C-34/20 hat der EuGH entschieden, dass

„Nulltarif-Optionen“ gegen die Verordnung über

den Zugang zum offenen Internet verstoßen

und daher auch Beschränkungen der Bandbreite

sowie von Tethering oder Roaming, die auf der

Aktivierung einer solchen Option beruhen, mit

dem Unionsrecht unvereinbar sind.
(PM EuGH vom 2.9.2021 Nr. 145/21)

BGH: Dieselskandal – Schadensersatzan-

spruch nach Weiterverkauf eines betroffe-

nen Kfz

a) Verlangt der geschädigte Fahrzeugkäufer in

einem sog. Dieselfall vom Fahrzeughersteller

Schadensersatz in Höhe des gezahlten Kaufprei-

ses und hat er im Wege der Vorteilsausgleichung

das erworbene Fahrzeug Zug um Zug an den

Fahrzeughersteller herauszugeben und zu über-

eignen, tritt im Fall des Weiterverkaufs im Rah-

men der Vorteilsausgleichung der erzielte markt-

gerechte Verkaufserlös an die Stelle des heraus-

zugebenden und zu übereignenden Fahrzeugs.

b) Erhält der geschädigte Fahrzeugkäufer für den

Kauf eines neuen Fahrzeugs eine „Wechselprämie“

undhandeltes sichdabeiumeinePrämie fürdie in-

dividuelle Entscheidung, Autoundggf.Automarke

zu wechseln, die nichts mit dem Substanz- und

Nutzungswert eines in Zahlung gegebenen Fahr-

zeugs zu tun hat, steht der mit der „Wechselprä-

mie“ verbundene wirtschaftliche Vorteil bei wer-

tender Betrachtung demGeschädigten zu.

BGH, Urteil vom 20.7.2021 – VI ZR 533/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-2113-2
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BGH: Keine öffentliche Zugänglichmachung

eines Fotos bei erforderlicher Angabe einer

70-Zeichen-URL-Adresse – Lautsprecherfoto

Das für die Prüfung der öffentlichen Zugänglich-

machung relevante Kriterium „recht viele Perso-

nen“ ist nicht erfüllt, wenn ein Produktfoto, dass

zunächst von einem Verkäufer urheberrechtsver-

letzend auf einer Internethandelsplattform im

Rahmen seiner Verkaufsanzeige öffentlich zu-

gänglich gemacht worden war, nach Abgabe ei-

ner Unterlassungserklärung des Verkäufers nur

noch durch die Eingabe einer rund 70 Zeichen

umfassenden URL-Adresse im Internet zugäng-

lich war und nach der Lebenserfahrung davon

auszugehen ist, dass die URL-Adresse nur von

Personen eingegeben wird, die diese Adresse zu-

vor – als das Foto vor Abgabe der Unterlassungs-

erklärung noch im Rahmen der Anzeige des Ver-

käufers frei zugänglich gewesen war – abgespei-

chert oder sie sonst in irgendeiner Weise kopiert

oder notiert haben, oder denen die Adresse von

solchen Personenmitgeteilt wordenwar.

BGH, Urteil vom 27.5.2021 – I ZR 119/20
(Amtlicher Leitsatz)
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BGH: Deliktsgerichtsstand nach Art. 7 Nr. 2

EuGVVO

Macht ein in Deutschland ansässiger Kläger gel-

tend, er habe aufgrund vorsätzlich falscher Anga-

ben des in Bulgarien ansässigen Beklagten über

denZustandeinerSache ineineraufeiner Internet-

plattform eingestellten Verkaufsanzeige einen

Kaufvertrag abgeschlossen und den vereinbarten

Kaufpreis an den Beklagten überwiesen und stützt

der Kläger den Schadensersatzanspruch aus-

schließlichauf§ 823Abs. 2BGBi.V. m.§ 263Abs. 1

StGB, ist für diese Klage der unionsrechtliche Ge-

richtsstand der unerlaubten Handlung eröffnet.

BGH, Urteil vom 20.7.2021 – VI ZR 63/19
(Amtlicher Leitsatz)
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OLG Frankfurt a. M.: Ehemaliger Vertrags-

händler hat nach Vertragsbeendigung jegli-

che Markennutzung einzustellen

1. Die Einschränkung der Rechte des Unionsmar-

keninhabers gemäß Art 14 Abs. 1 lit. c UMV setzt

voraus,dassdieBenutzungderMarkepraktischdas

einzigeMitteldarstellt, umdieÖffentlichkeit darauf

hinzuweisen, dass der Werbende spezialisiert auf

den Handel von Waren mit dieser Marke ist.

2. Eine in diesem Sinne zulässige Benutzung der

Marke liegt nicht vor, wenn auf eine ehemalige

Vertragshändlereigenschaft hingewiesen wird,

indem die Marke als Teil einer Unternehmensbe-

zeichnung eingesetzt wird.

OLG Frankfurt a. M., Urteil vom 12.8.2021 –

6 U 102/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2021-2113-5

unterwww.betriebs-berater.de
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